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Die Münzen von Solothurn.
Von J. Simmen.

Vorwort.

Die Freude an der Numismatik hat mich veranlasst, die

Münzen Solothurns möglichst vollständig festzustellen.

Wenn ich mir erlaube, eine kurze historische Abhandlung
vorausgehen zu lassen, so bin ich mir bewusst, dass dies nur
ein schwacher Versuch ist, einiges Licht in diese weitschichfige
Materie zu bringen und die Bruchstücke der bisherigen Forschungen

hier zu vereinigen.
Der Arbeit wurde eine Dreiteilung zu Grunde gelegt, welche

dadurch gegeben ist, dass die Münztätigkeit in Solothurn von
1579 bis 1622 und wiederum von 1642 bis 1760 vollständig
unterbrochen war. Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit
der Zusammenfassung der gleichzeitig im Verkehr stehenden
Geldsorten.

Es ist mir eine Ehrenpflicht, hier derjenigen Herren zu
gedenken, welche mir in liebenswürdiger Weise ihre Erfahrung
und ihr tiefes Wissen zur Verfügung gestellt haben. Ganz besonders

bin ich den Herren Dr. Tatarinoff, Dr. Gerber vom Schweiz.

Landesmuseum, Dr. Wegeli vom Hist. Museum in Bern und
F. Blatter sei. in Bern zu grossem Dank verpflichtet.

I. Teil.

Die Zeit vor 1579.

Geschichtliches.

Solothurn, eine keltische Flußsiedelung, geriet 58 vor Christi
Geburt unter römische Herrschaft. Die Römer erbauten ein

Castrum, dessen Ueberreste heute noch sichtbar sind. Seit 450

war der Besitz von den Alamannen und Burgundern umstritten.
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Im 6. Jahrhundert merovingisch, im 8. Jahrhundert karolingisch'
kam der Ort im Jahre 888 an das Neuburgundische Reich. Die

Burgunderkönige bauten hier eine Pfalz. Solothurn wurde Residenz.

Die Gemahlin Rudolfs des IL, die Königin Berta, wandelte

im Jahre 932 das von Wertrada, der Mutter Karl's des

Grossen, gegründete Regularstift in das Chorherrenstif't zu Ehren
der hl. Urs und Viktor um und dolierte dasselbe reichlich mit
Gütern und Privilegien. Sie und ihr Sohn Conrad der
Friedfertige errichteten eine neue Stiftskirche (Amiet).

Nach dem Ableben des kinderloseu Rudolf III. im Jahre
1032 fiel Solothurn bei der Teilung des Reiches an das römische
Reich deutscher Nation. Kaiser Conrad IL, der Salier, liess sich
in Peterlingen die burgundische Krone aufsetzen.

Für die Bedeutung Solothurns spricht, dass im Herbst 1038
daselbst ein burgundischer Reichstag abgehalten wurde. Bei
dieser Gelegenheit übergab Conrad II. seinem Sohne Heinrich III.
das Königreich Burgund. In der königlichen Kapelle Sl. Stephan
leisteten die geistlichen und weltlichen Grossen dem jungen
König den Huldigungseid.

Am folgenden Reichstage 1048 erhielt Solothurn das Stadtrecht

und einen Herbstmarkt. 1219 erscheint der Ort als freie
Reichsstadt. In der Folge erwirbt sie allmählich ihr Herrschaftsgebiet.

1481 wird der Kanton Mitglied der XIII örtigen
Eidgenossenschaft.

Stadt und Landespatron ist der Hl. Ursus. Nach der legendären

Ueberlieferung wurden die römischen Legionäre Ursus,
Viktor und Genossen Ende des 3. Jahrhunderts hier enthauptet,
weil sie den römischen Göttern nicht huldigten, sondern dem

christlichen Glauben standhaft treu blieben. Die Hinrichtung
fand auf der Brücke oberhalb des Castrums statt, und die Leiber
wurden in die Aare geworfen. Das abgeschlagene Haupt in den

Händen, stiegen dieselben unterhalb der Stadt an's Land, beteten

und begruben sich selber. Man nimmt an, dass auf der Grabstätte

der hl. Märtyrer die St. Peterskirche erbaut wurde (Amiet)-
Bis zur französischen Revolution gehörte der linksufrige

Teil der Stadt und des Kantons von der Siggern aufwärts zum
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Bistum Lausanne, abwärts zum Bistum Basel, der rechtsufrige
Teil zum Bistum Konstanz.

Wappen: Quer geteilt weiss und rot, überhöht von einem

Adler, seit dem dreissigjährigen Krieg von einer Krone.
Im 15. Jahrhundert wurde die rote Farbe mit Tupfen, um

1500 mit Rauten, dann durch Damaszierung und ab Mitte des

18. Jahrhunderts mit senkrechter Schraffur bezeichnet.

Das Münzrecht.

Nach Haffner gehörte auch das Münzrecht zu den durch

Königin Berta gewährten Stiftsprivilegien. Eine Bestätigung
dieser Verleihung findet sich aber nirgends vor, ausgenommen
in der 1251 durch Abt Frienisberg erfolgten Neuerstellung der
abhanden gekommenen Stiftsurkunden. Unter den Rechten,
welche das Stift von Anfang an besessen habe, ist auch die

Münze erwähnt. Aus der Erledigung des Streites zwischen
Stadt und Stift, welcher sich 1627 zufolge dieser Urkunde

entspann, wird die Frage des früheren Münzrechtes des Stiftes

nicht restlos abgeklärt, denn das Stift erklärte lediglich, dass

es den Hoheitsrechten der Stadt in keiner Weise nahetreten
wolle.

Die Frage ob das Stift das Münzrecht ausgeübt habe, wird
von Dr. Meyer bejaht, von Jakob Amiet bestritten, sie bleibt
also offen. Dagegen darf angenommen werden, dass das von
den burgundischen Königen bisher ausgeübte Münzrecht königlich

burgundisches Regal blieb und auch von 1020—1127 bei

den Grafen von Hochburgund und von 1127—1218 bei den

Zähringischen Rektoren von Burgund stand.

Die Urkunden des 14. Jahrhunderts sind sehr widersprechend.
1353 bestätigt Karl IV. der Stadt Solothurn alle vorher
erteilten Freiheiten und fügt bei, dass die Stadt künftig dem

Reiche nicht mehr als 50 Pfund Solothurnerwährung zu Steuer

geben soll. Ferner gab er die Zusicherung, dass von nun an
die Grafen von Kiburg keine Münze zu Burgdorf ohne Wissen
und Willen der Räte und Burger von Solothurn schlagen
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dürfen. Indessen wurden 1357 die Grafen von Kiburg und ihre
Erben ermächtigt, an einem beliebigen Orte ihrer Herrschaft
Münzen zu schlagen. Kaiser Karl gebietet jedermann,
insbesondere Solothurn, dieses Münzrecht zu achten und in keiner
Weise zu behindern.

1318 hat der gleiche Kaiser den Schuh heissen und Räten
der Städte Solothurn und Bern in einem kaiserlichen Schreiben

zugesichert, dass er die Münze derselben, so lange er lebe,
niemandem verpfänden oder belehnen werde. Die Münze war
aber schon 1310 an Ulrich von Aarberg und seine Erben um
14 libris denariorum Basiliensium veterum verpfändet. 1363
trat Peter von Thorberg an deren Stelle. Dieser übte seine

Rechte bis 1381 aus, in welchem Jahre die Stadt Solothurn
das Pfand durch Ablösung an sich zog, wozu sie durch
kaiserliche Urkunde von 1340 ermächtigt war (Escher).

Damit war endlich das Münzrecht im unbestrittenen und
unbeschränkten Besitze der Stadt Solothurn. Bisher scheint die

Stadt berechtigt gewesen zu sein, unter Vorbehalt der Rechte
des Lehensherren selbständig Münzen zu schlagen. Dies geht
aus dem Pfandlösungsvertrag mit der Stadt hervor, denn Thorberg

beklagt sich darin, dass ihm Solothurn den Schlagschatz
für die vorgenommenen Prägungen nicht immer bezahlt habe

(Haffner).

Die Münzmeister.

Laut Ratsmanual amteten als Münzmeister:
1301 Johannes
1343 Konrad
1366 Gonzmann
1461 Thomann Schilling
1469 Lienhard Gsell

Die Münze wird neu eingerichtet.
1470 Meister Mathis

Meister Mathis, der Goldschmied von Memmingeu der
Münzprägung bezügl. beeidigt.

Caspar Rechenberger, der Münzmeister von Chur.
1479 Peter Keiser

Gültverschreibung zu dessen Gunsten.
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1481 Ludwig Gsell
soll Münz schlagen wie Bern.

1508 Meister Lienhard

1510 Gerold Löwenstein
Thomann Kruss

Letzterer wird als Münzmeister angenommen. Er soll sich
ein Haus kaufen und unter Assistenz von zwei m. H. mit
Gerold Löwenstein unterhandeln, dass er davon (vom Münzen)
abstehe, und soll ihm dessen Geschirr und Werkzeug abkaufen.
Er kaufte dann ein Haus um 300 Pfund.

1512 Meister Caspar

1516 Thomann der Münzer

1519 Meister Marti
offenbar der nämliche, welcher in Bern neue Normalgewichte
schuf.

1527 Meister Thommann
Meister Thommann und Frau, deren Pfrundvertrag mit dem

Spital. Schenkung an letzteren.

1552 Meister Niklaus
Einen Schein dem Münzmeister Niklaus, dass er treu und
redlich gedient und gemünzt hat.

Die Münzherren sollen die Stempel abends mitnehmen
und einschliessen.

1554 Benedikt Stocker
übernimmt die Münz auf 5 Jahr. Nach 2 Jahr tritt er
indessen zurück zu Gunsten von Jakob Stocker, Benedikt
Heinricher samt Jungherrn Eglin von Offenbach.

1556 Offrion Wonlich, Münzmeister
scheint für vorgenannte 3 Herren gearbeitet zu haben.

1577 Junker Stocker und Urs Studer sollen Jakobs des Münzers Münz-

zeug besichtigen, von demjenigen m. H. sondern und unter
Mitwirkung des Bauherren schätzen.

1578 Lorenz der Münzer

1579 wird Einzug und Umarbeitung nicht regelrechter Kreuzer
angeordnet.

1579 Joseph Eggli
Diesem wird gestattet allhier auf ein Jahr seinen Beruf als

Münzmeister auszuüben. Im gleichen Jahre wurde er aber
von Caspar Tachelhofer von Zug ermordet.

1579 Die Guardinen sollen die Münze schliessen.
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Tatsächlich blieb nun die Münze bis 1622 geschlossen.
Es ist selbstverständlich, dass die Ueberwachung der

kursierenden Zahlungsmittel nicht vernachlässigt wurde, wenn auch

vorübergehend keine Prägungen stattfanden. Wir sehen dies

daraus, dass 1580 Vinzenz der Krämer zum Münzmeister
ernannt wurde. 1592 wurden die von Zürich m. H. übermachten
Gewichte der Dukaten oder Silberkronen einem Goldschmied

übergeben, um solche nachzumachen.
Ueber das Schicksal der Münze von 1579 bis 1622 lesen

wir in den Ratsmanualen :

1580 Münz, woselbst dem Hafengiesser Burdi ein Uuterkommen gestattet
ist, bis er sich um eine Behausung umgesehen.

1581 Hans Heinrich Fischer, der Münzer, bittet um die Stelle eines Münz¬
meisters. Abgewiesen.

1583 Der Werchmeister soll das Holz zum Dachstuhl auf die Münze
hauen nnd führen lassen.

1584 Maritz Eichholzer, der Lehrmeister, erhält die Münze zur Miete,
wenn aber m. H. daselbst bauen wollen, soll er einige Zeit
anderswo wohnen.

1581 bewirbt sich der Münzmeister von Zug, Salomon Giger, um die
Münzmeisterstelle.

1585 Die Bauherren sollen das Fenstergestein zur Münze verdingen.
1587 Verlegung der Schule auf die Münzstube.
1589 Aufführung des Mauerwerkes zur Münze bis zum Frühling ver¬

schoben, da der Winter jetzt anfängt (7. September).
Ueber die Fertigstellung des neuen Münzgebäudes liegen

mir keine Daten vor.

Die Valutierung.

Die Ratsmanuale zeigen uns, dass das Münzwesen Gegenstand

beständiger Aufmerksamkeit des Rates war. Er bestimmte

diejenigen fremden Geldsorten, welche auf dessen Hoheitsgebiete
Umlauf haben durften. Gegenüber dem weit herum sich

erzeigenden Münzverfall war der einzelne Münzherr machtlos,
und deshalb müssten notgedrungen mit den in Betracht fallenden

Münzstätten Verständigungen gesucht werden.
Solothurn beteiligte sich

1377 und 1387 an den Münzkonferenzen von Schaffhausen.
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1471 an der Konferenz in Jegenstorf.

1472 schlössen Bern und Solothurn einen Vertrag ab, laut
welchem Solothurn bis zum nächsten Laurenzentag mit
einem Meister, zwei Knechten und einem Knaben für
beide Städte münzen soll. Nach Verlauf dieser Frist
hingegen wollten sie untersuchen, ob sie ihren Vorteil noch

ferner dabei finden.

1481 Ferner beteiligte sich Solothurn an der Konferenz der

eidgenössischen Orte, ebenso

1487 an der eidgenössischen Konferenz von Luzern.

1531 fanden Verhandlungen mit dem Bischof von Lausanne
statt.

1571 erfolgte der Abschluss eines Münzvertrages mit Oesterreich.

Vergebens suchten seit dem Jahre 1560 Bern, Solothurn
und Freiburg die Tagsatzung zu Baden zu bestimmen, eine

gemeinsame Münzwertung zu beschliessen.

1575 schlössen die drei vorgenannten Städte ein eigentliches

Konkordat ab. Sie besprachen sich wiederum 1581.

Im Jahre 1587 unterhandelte man mit Freiburg und im

folgenden Jahre mit Neuenburg. 1596 wurde eine weitere
Konferenz der drei Städte einberufen.

Sehr häufig stossen wir in den Ratsmanualen auf
Münztaxationen, Münzverrufungen wie auch Warnungen vor
Schädigungen, z. B. warnt Schaffhausen 1553 wegen zirkulierenden
falschen Geldsorten von Solothurn.

Die Berechnung der sich im Umlauf befindlichen eigenen
und fremden Geldsorten war ein Kunststück. Das entstandene

scheinbar unentwirrbare Chaos konnte nur dadurch erträglich
gemacht werden, dass alles umlaufende Geld in Pfund, Schillinge
und Pfennige umgerechnet wurde, wie dies aus den

Säckelmeisterrechnungen, welche während Jahrhunderten in dieser

Rechnungsart geführt wurden, hervorgeht. Dabei wurden alle

anderen einheimischen und fremden Geldsorten im Text aufgeführt

mit dem Vermerk : Tut so viel Pfund, Schillinge und

Pfennige.

23
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Welches war nun am Ende des 16. Jahrhunderts der Wert
der hier im Umlauf befindlichen Münzen

Münzen Pfund Schillinge Pfennige

Haller

Fünfer ('/3 Plaphart)
Plaphart
Halbkreuzer (Vierer)
Kreuzer

Groschen (3 Kreuzer)

Dicken ('/s Taler)
Taler (17 Batzen)

Die am häufigsten
verwendeten auswärtigen
Goldmünzen galten :

Gulden (15 Batzen).
Sonnenkronen (21 Batzen)

2

2

3

4

1

1

2

2

15

5

17

2

V»

1

5

3

4

8

4

8

4

4

8

Ueber die Kaufkraft orientieren uns einige Beispiele ans
Haffners Chronik :

1278 1 Malter Roggen kostet 2 Schillinge
1 Malter Dinkel 20 Haller
1 Malter Hafer 16 Haller

1280 Um diese Zeit bezahlt man allhie einen Tawner des Tags für sein
Lohn mit der Speiss 2 Haller, ohne Essen 4 Haller.

1338 1 Mütt Kernen 2 Schillinge.
1365 In diesem Jahr kauft man hier ein fettes Rind um 10 Pfund.
1380 1 Saum Wein galt 8 Schillinge.

1 Malter Korn galt 10 Schillinge.
1415 Ordnung und Tax der Speisen während dem Conzil von Konstanz:

1 Pfund Rindfleisch 3 Pfennige.
1 Pfund Lammfleisch 7 Haller.

Im Jahre 1307 verkaufte Ulrich Bindo von Günsberg dem Peter
Zuchler von Bellach verschiedene Güter in Lommiswil für 12 Pfund und
10 Schillinge (Urkunde Stiftsarchiv).

1338 verkauft der Solothurner Bürger Paul von Wohlhusen den
Eheleuten Niklaus Low einen Acker in der Forst um 2 Pfund Pfennige
(Solothurner Wochenblatt 1827).
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Am 4. August 1366 verkaufte Wernherr von Bielle, Burger zu
Solothurn, dem Metzger Hans Pintenesel ein Haus auf dem Frithof um 65

Gulden (Urkunde Stiftsarchiv).

Wir möchten aber nicht verfehlen darauf aufmerksam zu machen,
dass der grossen Kaufkraft des damaligen Geldes eben auch die grossen
Schwierigkeiten des Gelderwerbes gegenüber standen.

Der Geldwechsel.

Auch in Solothurn war der Geldwechsel und die Wechselstube

der obrigkeitlichen Kontrolle unterstellt.

So berichtet uns Amiet „Die Geldwucherer¦ im Jahrbuch
für Schweizer Geschichte:

Die kräftige Entwicklung Solothurns brachte es mit sich,
dass es sein Gebiet durch Käufe vergrösserte. Der tief
verschuldete Adel veräusserte seine Besitzungen, und als die Stadt

selbst in Geldverlegenheit geriet, fand sie bereitwillige
Unterstützung bei den geschäftstüchtigen Inhabern der Wechselstube.
Doch war das Geld nicht um billigen Zins erhältlich. Als 1377
der Lombarde Merlo die Bewilligung erhielt in Solothurn ein

Wechselgeschäft zu gründen, wurde zum Schutze der Bürger
vom Rate folgender Zinsfuss festgesetzt: Er durfte per Woche

von einem Pfund (240 Pfennigen) 2 Pfennige verlangen, von
10 Schillingen (120 Pfennigen) 1 Pfennig und von 5 Schillingen
einen Hälbling.

Die privilegierten Bürger müssten also einen Jahreszins von
4373 % bezahlen.

Die Münzprägungen.

Leider sind wir über Münzprägungen vor Ende des 12.

Jahrhunderts nur auf Vermutungen angewiesen.

Ob der bekannte Denar HLUDOVICUS PIUS mit dem Revers

SALO MON (Meyer Abbildung 149) Solothurn zugewiesen
werden kann, ist sehr umstritten. Meyer hat Zweifel, Cahn

verweist das Stück nach Konstanz, Stückelberg und andere

Forscher teilen dasselbe Solothurn zu.
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Der Fund vom Jahre 1937 auf Schloss Alt-Bechburg
umfasst zirka 5000 Stück Halbbrakteaten und Brakteaten aus dem

12. Jahrhundert. Die wissenschaftliche Bearbeitung dieser Münzen
ist noch nicht abgeschlossen. Sie haben eine grosse Aehnlichkeit

mit dem bekannten Fund von Niederbipp, welcher dem

Schweiz. Landesmuseum, dem Hist. Museum in Bern und dem
Museum der Stadt Lausanne übergeben wurde. Diese Gepräge
wurden damals von Buchenau Bl. f. Mfr., mit Vorbehalt, zum
Teil Solothurn zugewiesen.

Dagegen dürfen wir mit Sicherheit annehmen, dass die

Neuburgundischen Könige und die Zähringischen Rektoren von
Burgund hier im 11. und 12. Jahrhundert gemünzt haben; denn

1146 macht der Laie Egololphus der Abtei Frienisberg eine

Vergabung, worin sex librae Solodorensium genannt
werden (Soloth. Wochenblatt 1829), und

1181 nennt der Herzog von Zähringen einen Zins von 25

Schillingen Solothurner Münze (Soloth. Wochenblatt 1812).

Wir wiederholen hier, dass Solothurn nach Pfund, Schillingen
und Pfennigen rechnete. Pfund und Schillinge wurden aber
nie geprägt. Diese blieben immer nur reine Zählbegriffe.

Brakteaten.

Ende de 12. Jahrhunderts bis anfangs des 16. Jahrhunderts

prägte man Pfennige in Brakteatenform. Brakteaten nennt man
die einseitig geprägten Münzen aus dünnem Silberblech. Die

Schrötlinge wurden viereckig geschnitten und randgehämmert,
um denselben die nötige Festigkeit für die Prägung zu geben.

In der Ruine des Schlosses Strassberg ob Betllach wurde
1929 ein Fund gemacht. Es handelt sich dabei vermutlich um
vorbereitete Schrötlinge zu einer Prägung von Brakteaten einer
unbekannten Münzstätte, event. Falschmünzerei. Begleitstücke
waren : 1 Silberlingot, einige abgenutzte nicht mehr bestimmbare

und einige gut erhaltene Brakteaten mit Krone über

Elephant lt. Abbildung,
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Fund von Bettlach

Tafel I.

Nr. 1 Eckiger Pfennig. Kopf des Hl. Ursus von vorn in Ka¬

puze, Umschrift : S. VR SVS, Perlenkreis. Gew. : 0,340 gr.
Original: Schweiz. Landesmuseum Nr. 4900.

Nr. 2 Zierbrakteat, rund, ohne Umschrift.

Stark behaarter Kopf des Hl. Ursus von einer doppelten
Nimbe umgeben. Zwischen S—0. Ein Kranz von nach
innen offenen kleinen Bogen schliesst das Mittelfeld
ab. Die ganze Darstellung ist von einem starken
Gerstenkornkreis umrahmt. Dm. : 27,6 mm. Gew. : 0,81 gr.
Original im Schweiz. Landesmuseum A 5920.
Je zwei Löcher oben, unten, rechts und links lassen

darauf schliessen, dass dieses Stück zu Garniturzwecken

Verwendung gefunden hat, wie beispielsweise das sog.
Kleid der Königin Agnes im Frauenkloster St. Andreas
in Samen reich in Metallapplikationen, auch von
Brakteaten übersäht ist.
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Nr. 3 Eckiger Pfennig. Kopf des Hl. Ursus nach links mit
Locken und Stirnbinde. Umschrift : VR «¦ V "». Perlenkreis

oder Wulstkreis. Ueber dem Kopfe : Stern, Kreuz
oder kein Begleitzeichen. 7 Varianten im Gewichte von
0,270 bis 3,92 gr.

Nr. 4 Eckiger Pfennig. Gekrönter Kopf des Hl. Ursus nach

links zwischen S—O. Perlenkreis. Meyer Nr. 108.

Nr. 5 Eckiger Pfennig. Ohne Umschrift.
Zwischen 2 Türmen ein mitrierter Kopf. Darüber S 0
Original aus dem fürstl. Fürstembergischen Münzkabinett
in Donaueschingen.

Im Jahre 1294 erfolgte ein grösserer Umbau der
St. Ursenkirche zu Solothurn, denn Bischof Peter von
Basel erteilte damals allen denen Indulgenzen, welche
die Ecclesia sancti Ursi et sociorum eius in Solodoro

zu ihrem Bau hilfreiche Hand bieten.

Anno 1298 weihte der Weihbischoff, Bruder Boni-
facius, im Auftrag des Bischofs von Lausanne Kirche
und Friedhof ein (Jakob Amiet).

Die Kirche hatte zwei Türme, welche beim grossen
Erdbeben von 1356 einstürzten.

Vorliegender Brakteat dürfte bei Anlass der

Einweihung der Kirche zu Ehren des Bischofs Wilhelm
von Lausanne geprägt worden sein.

Nr. 6 Eckiger Pfennig. Kopf des Hl. Ursus von vorn in Ka-
putze zwischen S—0. Panzerhemd. Glatter Wulstkreis.
3 Varianten im Gewicht von 0,190, 0,250, 0,257 gr.

Gegen das Ende des 14. Jahrhunderts begegnen uns die ersten

Haller,
Haller oder Hälblinge.

Nr. 7 Eckiger Haller. Schreitendes Pferd, statt Hufe je drei
Zehen. Oben das Standeszeichen S O. Glatter Wulstkreis.

Gew. : 0,12 gr.
Mit dem gleichen Stempel wurden aber auch Pfennige

im Gewichte von 0,21 gr. geschlagen
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Nr. 8 Eckiger Halter. Kopf des Hl. Ursus von vorn, umgeben

von Locken, zwischen S—0. 2 Varianten im Gewichte

von 0,13 und 0,17 gr.
Auch hier finden wir einen entsprechenden Pfennig,

aber mit 10 Locken. Gew. : 0,22 gr.
Nr. 9 Eckiger Haller. Kopf des Hl. Ursus von vorn in Kapuze

zwischen S—O. Ueber dem Kopfe eine Kugel. Wulstkreis.

Gew.: 0,16 gr.
Nr. 10 Eckiger Pfennig. Der Hl. Ursus stehend mit Lanze

und Schild, auf welchem ein Kreuz. Glatter Wulstkreis.

Gew. : 0,205 gr.
Meyer teilt diesen Pfennig Stein a. Rh. zu. Wenn wir

denselben aber mit dem ältesten Stadtsiegel von
Solothurn vergleichen, kann über die Zuteilung nach
Solothurn kein Zweifel bestehen.

Mit Beginn des 15. Jahrhunderts verändert sich die Form
der Brakteaten. Sie sind nun rund mit Wulstkreis.
Nr. 11 Runder Haller. Kopf des Hl. Ursus nach links zwischen

S—0. Panzerhemd. Wulstkreis.
Die allgemeine Erscheinung, dass die Pfennige an Gewicht

und Gehalt immer schlechter wurden, tritt auch hier zu Tage.
Dass viele abgenutzte und minderwertige Stücke im Umlauf

waren, beweist die Ratserkanntnis : Wer die Pfennige siebt,
d. h. die besseren Stücke zurückbehält und nur die schlechteren

Exemplare ausgibt, ist strafbar.
Wir müssen unseren gnädigen Herren dankbar sein für die

Prägung der neuen Angster, denn es ist ein Beweis, dass sie

bestrebt waren die Münzen wieder zu verbessern.

Die Angster traten an Stelle der bisherigen Pfennige ohne
dass man sich um den Mehrwert bekümmerte, und die neuen
Haller galten als halbe Pfennige.

Angster.
Nr. 12 Angsterpfennig. Kopf des Hl. Ursus von vorn zwischen

zwischen S—O. Wulstrand.
2 Varianten im Gewichte von 0,277 gr. und 0,350 gr.
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Nr. 13 Angster. Kopf des Hl. Ursus von vorn als Brustbild

zwischen S—O mit verschiedenen Kugelattributen.
8 Varianten im Gewichte von 0,24 gr. bis 0,38 gr.

Nr. 14 Angster. Wappenschild; obere Hälfte getupft, in der

unteren Hälfte ein S. Wulstkreis.
Nr. 15 Haller. Rund, Standeswappen unter S 0. Wulstkreis.
Nr. 16 Hauler. Rund, Brustbild des Hl. Ursus von vorn zwischen

S—O. Wulslkreis. 6 Varianten.
Nr. 17 Haller. Rund, Standeswappen zwischen S — 0 unter

Wulstkreis. 7 Varianten.

Bei der starken Vergrösserung des Hoheitsgebietes, dem

Aufblühen von Gewerbe und Handel und dem allmählichen

Rückgang der Naturalwirtschaft genügte die Kleinheit der Pfennige
und Haller für den Kleinhandel nicht mehr. Man schritt zur
Prägung der Fünfer und Plapharte.

Als im Jahre 1481 Solothurn und Freiburg in den Schweizerbund

aufgenommen wurden, wurde im folgenden Jahre von
den Eidgenossen beraten, „dass wir schlagint und münzotind

plaphart, schilling, sechser, angster und haller und jedes korns
2 Pfund für ein rinisch gulden." Bern, Solothurn und Freiburg
verblieben aber bei ihrem Münzfuss und prägten besonders

viele Fünfer (Escher).

Fünfer.

Nr. 18 Fünfer o. J. Der Silbergehalt war 25 °/o und der Wert
5 Pfennige.

Avers : Der Stadtschild zwischen S—0 unter Adler.
Umschrift zwischen zwei Gerstenkornkreisen.

ffiORfiT * SOhOÜOReR•
Revers : Verziertes Kreuz im Mittelfeld.

Umschrift zwischen zwei Gerstenkornkreisen.

* S7TRGTVS o VRSVS S
Dm.: 18 mm. Gew.: 0,84 gr.

Diese Fünfer wurden in grossen Mengen geschlagen. Wir
unterteilen dieselben in 5 Typen :
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1. Ohne Ring zwischen Adler und Monet' 2. Var.
2. Ring direkt über dem rechten Adlerflügel. 12 Var.
3. Ring leicht rechts über dem rechten Adlerflügel. 6. Var.
4. Ring zwischen Adlerflügel und Monet'. 5. Var.
5. Zwei Ringe zwischen Adlerflügel und Monet'. 5 Var.

Dabei haben wir folgende merkwürdige Stücke entdeckt :

a) Um das Gewicht zu vervollständigen, wurde Silber aufgelötet.
b) Die Umschrift im Revers lautet : SANC SANCTUS

c) Nur einseitig geprägtes Exemplar.
d) Das Wappen ist nach links, der Adler nach rechts einge-

punzt, so dass dieselben einen stumpfen Winkel bilden, ein

Beweis für die Verwendung der Punzen.

Plaphart.
Nr. 19 Plaphart im Werte von 3 Fünfern.

Diese Münze scheint in Solothurn sehr wenig geprägt worden zu
sein. Allerdings rechnete Solothurn schon im 14. Jahrhundert
mit Plapharten. Es dürfte sich aber um fremde Prägungen
handeln, denn die wenigen bekannten Exemplare sind erst in
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden.

Avers : Im Vierpass der in der oberen Hälfte getupfte Stadt¬

schild unter einfachem Adler. Daneben S—0. In den

Feldern ausserhalb des Vierpasses Ornamente.
Umschrift zwischen zwei Gerstenkornkreisen :

* mopeTTT % sohOüORensis;;
Revers : Der HI. Ursus im Panzerhemd, Helm mit Nimbe. In

der Rechten hält er eine Lanze mit Fahne, am linken
Arm den Schild, auf welchem ein Kreuz. Die Fahne
bleibt im Mittelfeld, wogegen Kopf, Füsse und Lanze
den inneren Gerstenkornkreis, welcher das Mittelfeld

abschliesst, durchbrechen. Umschrift:
• S7TRGTVS • :•: • VRSVS :•:

Gerstenkornkreis. Dm. : zirka 26 mm. Gew. : zirka 2 gr.
Es sind 4 Varianten bekannt. Originale befinden sich :

2 im Museum von Solothurn,
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2 im Museum von Winterthur,
1 Exemplar befindet sich in der Auktion Naville. d°

vom 21. Juni 1924 in Luzern. Nr. 267.

Der Versuch eine bessere Anpassung an die Erfordernisse
der Zeit zu erreichen durch die Prägung der Fünfer und

Plapharte, stellte sich bald als untauglich heraus. Man war
gezwungen sich den Fortschritten der Zeit anzupassen. Es

folgte deshalb die Periode der Halbkreuzer, Kreuzer,
Halbbatzen, Groschen (Dreier), Batzen, Dicken und Taler.

Tafel II.

Halbkreuzer oder Vierer,

4 Pfennige gewertet, wurden ab 1549 datiert in Verkehr gesetzt.

Nr. 20 Halbkreuzer.

Avers: Im Mittelfeld: Das in der oberen Hälfte damaszierte

Stadtwappen zwischen ° <> unter einköpfigem Adler.
Perlenkreis. Umschrift :

» MONETA « SALODOR °

Gerstenkornkreis.

Revers: Im Mittelfeld: Kreuz mit verzierten Balkenenden.
Perlenkreis. Umschrift :

• SANCTVS VRSVS • 1549
Gerstenkornkreis. Dm. : Zuerst 14,4 mm, dann zirka
17 mm, Gew.: 0,54 bis 0,72 gr.

Wir finden solche Vierer von 15494, 1551, 1553, 15542,

1555, 15572, 1564, 1566.

Kreuzer.

Der erste Versuch der Prägung von Kreuzern zu 8 Pfennigen
wurde schon im 15. Jahrhundert gemacht. 1487 sind solche

im Ratsmanual erwähnt. Es sind die sogenannten Etschkreuzer,
so benannt weil diese Münze von den Grafen von Tyrol schon

Mitte des 14. Jahrhunderts als „Cruzigeri" emittiert wurden.
























































